
 

Kindergarten- und Krippenbeiträge 

gültig für alle Kindergärten der Gemeinde Althütte 

von 01.09.2023 bis 31.08.2024 
 

 

Die Gemeinde Althütte erhebt für die Kindergärten und Kinderkrippen aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 26.07.2022 

Elternbeiträge auf Basis des geltenden Kindergarten-Landesrichtsatzes. Darüber hinaus ist die Gemeindeverwaltung ermächtigt, 

bei neuen Landesrichtsätzen Anpassungen vorzunehmen. 

 

Der monatliche Beitrag wird von September bis Juli jeweils zum Monatsersten erhoben. Der Ferienmonat August ist somit 

beitragsfrei, der nicht erhobene Beitrag wird jedoch auf die verbleibenden 11 Monate gleichmäßig verteilt. 

 

Änderungen, die für die Bemessung des Kindergartenbeitrags maßgebend sind (Geburt eines weiteren Kindes, Vollendung des 

18. bzw. 2. bzw. 3. Lebensjahres), werden ab dem auf die Änderung folgenden Monat berücksichtigt. Änderungen sind der 

Gemeinde Althütte jeweils rechtzeitig (d. h. mindestens einen Monat im Voraus) mitzuteilen. 

 

Eltern, die aus persönlichen finanziellen Gründen nicht in der Lage sind, die regulären Elternbeiträge zu entrichten, da ihr 

Einkommen die Pfändungsfreigrenze nach § 850 c Zivilprozessordnung (ZPO) nicht überschreitet, können eine Ermäßigung des 

entsprechenden Kindergarten- bzw. Krippenbeitrags um 50 % beantragen; als Nachweis sind dem ausgefüllten Antrag die 

Einkommensnachweise zur Einkommensprüfung beizufügen. Diese Sozialklausel für soziale Härtefälle gilt jedoch nicht, wenn ein 

anderer Kostenträger, z. B. die Agentur für Arbeit (Jobcenter) oder das Landratsamt, Geschäftsbereich Soziales oder das 

Kreisjugendamt, die Elternbeiträge komplett übernimmt. Falls diese Leistung beantragt werden soll, ist dies im Antrag 

entsprechend anzugeben. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an das Bürgermeisteramt Althütte. 


